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Reichsge#etzblatt Jahrgang 2010, Deut#ches Reich 

 
 

Allerhöch#ter Erlaß, betreffend die Strafverfolgung zu Kindes-Schändung bzw. 
Schändung und unzüchtiger Handlungen jeglicher Art an Men#ch und Tier. 

 
erla##en am 14.08.2010, im Namen des Deut#chen Reiches 

 
In Kraft ge#etzt am 15.06.2011 durch Veröffentlichung im Deut#chen Reichs-Anzeiger  

nach erfolgter Zu#timmung des Volks-Bundesrathes und des Volks-Reichstages, was folgt: 
 
 

Nr 35 

StGB § 174  
[NEUE Fassung] 

Mit Freiheitsentzug bis zu lebenslanger Freiheits#trafe werden be#traft: 
 

1. Vormünder, welche mit ihren Pflegebefohlenen, Adoptiv- und Pflegeeltern, welche mit ihren Kindern, 
Gei#tliche, Lehrer und Erzieher, welche mit ihren minderjährigen Schülern oder Zöglingen unzüchtige
Handlungen vornehmen; 

2. Beamte, die mit Per#onen, gegen welche #ie eine Unter#uchung zu führen haben oder welche ihrer Obhut 
anvertraut #ind, unzüchtige Handlungen vornehmen;  

3. Beamte, Ärzte oder andere Medizinalper#onen, welche in Gefängni##en oder in öffentlichen, zur Pflege von 
Kranken, Armen oder anderen Hilflo#en be#timmten An#talten be#chäftigt oder ange#tellt #ind, wenn #ie mit 
den in der Freiheits#trafe aufgenommenen Per#onen unzüchtige Handlungen vornehmen. 

4. Kindes-Schändung jeglicher Art werden mit bis zu lebenslanger Freiheits#trafe geahndet. 
 

5. Schändungen und unzüchtige Handlungen jeglicher Art an Men#ch und Tier werden mit bis zu 10 Jahre 
Freiheits#trafe geahndet. 

 
Sind mildernde Um#tände vorhanden, #o tritt Freiheits#trafe nicht unter drei Jahren ein. Näheres be#timmen die 
zutreffenden Ge#etze. 
 
Die betreffenden Be#timmungen, Verordnungen und Vor#chriften #ind im Verlauf einer zu folgen habenden 
Strafrechtsreform zu ändern. 

 
Berlin, den 14. Augu#t 2010 

 

Im Allerhöch#ten Auftrage des Deut#chen Volkes 
Staats#ekretär des Innern 

Erhard Lorenz 
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